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Vereinbarung zur Vertretung im Rahmen der Kindertagespflege gem. der Erlaubnis n. § 43 SGB VIII

 Im Krankheitsfall der vertraglich zugeordneten Kindertagespflegeperson




 erfolgt die Betreuung des Kindes 




 ausschließlich durch die mobile Kindertagespflegeperson




Alle gesetzlichen Regelungen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII und KiBiz finden Berücksichtigung.
Im Sinne des Kindeswohls findet eine regelmäßige Kontaktpflege der vertretenden Kindertagespflegeperson und den zu in Vertretung betreuenden Kindes statt.


Datum:

Unterschrift Mobile Kindertagespflegeperson:


Unterschrift Personensorgeberechtigte:




